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fagerkunst besser anzubringen wußte. So geschah es, daß
sie ein solches LooS einem Leichtgläubigen für 2fi. verkaufte,
mit der Weissagung, er werde damit unfehlbar eine Summe
von 15,000 fl. gewinnen. Nicht genug mit diesem schändlichen
Betrug, trieb sie ihr verruchtes Spiel mit diesem armen
Betrogenen so weit, daß sie ihm unter wiederholten, furcht-
baren Bctheurungen den wirklichen Gewinnst der bemerkten
Summe anzeigte, und ihn auf deren baldigen Empfang
vertröstete, wodurch derselbe zum Ankauf einer Heimath
bewogen wurde, welcher Schritt ihn um 60 fi. schädigte,
und, wie er selbst klagte, ihm Sport und Schande brachte.
Scheferin wurde nun, nachdem sie obige Betrügereien
gänzlich eingestanden hatte, den 2. März dieses JahrS vor
einen Ebrs. Gr. Rath gestellt, und erhielt folgende Strafe:
„ Cath. Scheferin soll das Urtheil bei offener Thüre anhören,
in die Trüllen (zu 6 Trieben) und zwei Tage zu Wasser
und Brod in die Gefangenschaft erkennt, und 10 fl. in den
Landseckel gebüßt seyn."
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In Hundweil starb den 6. dieses Monats Hr. Haupt-
mann und Gemeindschreiber Martin Engler, in einem
Alter von 57 Jahren. Er wurde geboren den 9. März 1769,
und bekleidete in den erstern Jahren seines männlichen Alters
einige Militärstellen zur besten Zufriedenheit seiner Unter-
gebenen. Im 1.1805 erwählte ihn seine Gemeinde zu einem
'Mitgliede des Raths, und 1809 übertrug man ihm die
Gemeindschreiberstelle, welcher 1812 diejenige eines Haupt-
mannS folgte. Die Verwaltung dieser beiden Aemter zu
gleicher Zeit wurde bis damals in Hundweil nie einem
und demselben Manne übertragen, und daher galt es für
eine besondere Auszeichnung, als man bei ihm hievon eine
Ausnahme machte. Von jener Zeit an, bis zu seinem Tode,
verwaltete er diese Stellen mit Redlichkeit und Treue, geliebt
und geschätzt von allen, die ihn kannten. Seinem Sarge, der
von acht Gemeindsvorstehern getragen wurde, folgte eine
ungewöhnlich große Menge Volks, worunter sich, was in
Hundweil bei ähnlichen Anlässen nie gesehen worden seyn
soll, alle Herren Beamteten hinter der Sitter befanden.
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